
seinen werktätigen Klassen und Schichten das Werk und den Geist der Ver
fassung vom 7. Oktober 1949 weiterführend, und von dem Willen erfüllt, den 
Weg des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit, der Demokratie, des Sozialis
mus und der Völkerfreundschaft in freier Entscheidung unbeirrt weiterzu
gehen, diese sozialistische Verfassung gegeben.“
Was stellt — gemäß dem Entwurf der Verfassung — die Deutsche Demokra
tische Republik dar, welche Rolle als deutscher Staat und europäischer Staat
ist sie berufen zu spielen?
Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat deutscher 
Nation. Ihre Hauptstadt ist Berlin.
Alle politische Macht in der Deutschen Demokratischen Republik wird von 
den Werktätigen ausgeübt. Der Mensch, die sozialistische Persönlichkeit, die 
sozialistische Menschengemeinschaft stehen im Mittelpunkt aller Bemühun
gen der sozialistischen Gesellschaft und ihres Staates. Die Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen ist für immer beseitigt. Was des Volkes Hände 
schaffen, ist des Volkes eigen.
In der Verfassung heißt es: „In der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland vereinigen die Parteien und Massenorganisationen alle Kräfte des 
Volkes zum gemeinsamen Handeln für die Entwicklung der sozialistischen 
Gesellschaft. Dadurch verwirklichen sie das Zusammenleben aller Bürger in 
der sozialistischen Gemeinschaft nach dem Grundsatz, daß jeder Verantwor
tung für das Ganze trägt.
Alle Macht dient dem Wohle des Volkes. Sie sichert sein friedliches Leben, 
schützt die sozialistische Gesellschaft und gewährleistet die planmäßige Stei
gerung des Lebensstandards, die freie Entwicklung des Menschen, wahrt 
seine Würde und garantiert die in dieser Verfassung verbürgten Rechte.“
Das sind einige der grundlegenden Formulierungen aus dem Abschnitt I des 
Entwurfs unserer neuen Verfassung. Ich meine, sie sprechen eine klare und 
überzeugende Sprache.
Es war der jahrhundertealte Traum des deutschen werktätigen Volkes, der 
Arbeiter, der Bauern, der Handwerker und der fortschrittlichen Geistes- und 
Kulturschaffenden, daß der Reichtum, der Tag um Tag und Jahr um Jahr 
durch des Volkes produktive Arbeit geschaffen wird, dem Volke selbst eigen 
sein, dem ganzen werktätigen Volk gehören muß. Generationen deutscher 
Sozialdemokraten, Kommunisten und Gewerkschafter haben für die Ver
wirklichung dieses Traumes der werktätigen Menschen gekämpft und unge
zählte Opfer gebracht.
In unserer sozialistischen Verfassung wird die alte schöne Kampflosung des 
werktätigen Volkes zum ersten Male in Deutschland Verfassungsrecht. Nicht 
mehr in der Formulierung der Sehnsucht der Unterdrückten und Ausgebeu
teten: „Was des Volkes Hände schaffen, soll des Volkes eigen sein“, sondern 
in der Formulierung des siegreichen Volkes, das sich eine neue, die soziali
stische Gesellschaftsordnung erkämpft hat: „Was des Volkes Hände schaffen, 
ist des Volkes eigen.“ In der Tat, unsere Verfassung kann mit Recht die 
Sprache der siegreichen Arbeiterklasse sprechen, die im Bündnis mit der 
Bauernschaft und den anderen werktätigen Schichten des Volkes ihren sozia
listischen Staat deutscher Nation errichtet hat. Ich möchte in diesem Zusam
menhang unterstreichen, daß wir jeden Bürger unseres Staates als Werktä
tigen betrachten, der durch gesellschaftlich-nützliche Arbeit am großen Werk 
der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus 
aktiv tätig ist oder seinen Beitrag zur Sache des Volkes in Ehren geleistet hat 
und sich verdientermaßen eines gesicherten Lebensabends erfreut.
In Westdeutschland und in anderen kapitalistischen Ländern müssen die 
Arbeiter und Gewerkschafter, die Bauern, die Handwerker und fortschritt-


